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Betreff: 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 303 "Erweiterung Siegerlandzentrum" im Stadtteil Weidenau; 
hier; 
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
- Prüfung der Anregungen 
- Beschluss der Bebauungsplanänderung als Satzung 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1.1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Auslegung von den Nachbargemeinden, den Trägern 

öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft keine Anregungen vorgebracht wurden. 
 
1.2 Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 303 "Erweiterung Siegerlandzentrum" auf Seite 5 - 

Geräusche gewerblicher Anlagen - den Abs. 3 um nachstehenden Halbsatz zu ergänzen: 
 

"..., so dass auch die Verträglichkeit dieser gewerblichen Emissionen auf die Gebäude Bismarckstraße 1 - 5 und 
Münkershütten 1 - 5 gewährleistet ist." 

 
1.3 Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 303 "Erweiterung Siegerlandzentrum" gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

als Satzung. 
 
1.4 Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 303 "Erweiterung Siegerlandzentrum" (Anlage 2). 
 
Sachverhalt / Begründung: 
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